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Feuerwehr, Notarzt, Notfall: 112 
Polizei: 110 
Polizei Bisingen: 07476/94 33-0 
Krankentransport: 19 222 
 
Giftzentrale Freiburg: Tel. (0761) 1 92 40, www.giftberatung.de 
 
 
 
Telefon 116 117 
 
In ganz Deutschland gilt die Tel-Nr. 116 117 für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst. Ohne 
Vorwahl und kostenlos. 
 
Wenn die Arztpraxen zu sind, helfen Ihnen die Ärzte des ärztlichen Bereitschaftsdiensts. Der 
Notdienst ist außerhalb der Sprechzeiten von Montag bis Freitag, in der Nacht, an den 
Wochenenden und an den Feiertagen über die Rufnummer 116117 erreichbar. 
 
Der ärztliche Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen steht Ihnen in ganz 
Deutschland zur Verfügung. Der Anruf ist kostenlos. 
 
Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienstpraxen an den Krankenhäusern Albstadt und 
Balingen lauten an Wochenenden und Feiertagen von 08:00 Uhr - 22:00 Uhr. Mobile 
Patienten können jederzeit ohne Anmeldung dorthin kommen (auch in der Nacht). Patienten, 
die aus Krankheitsgründen nicht in der Lage sind, die Bereitschaftsdienst-Praxen 
aufzusuchen, werden über die 116 117 an den Fahrdienst vermittelt, der sie dann zuhause 
aufsucht. 
 
Unter der Woche ab 19.00 Uhr werden Sie vom Bereitschaftsarzt entweder in dessen Praxis 
behandelt oder bei Bedarf aufgesucht. 
 
 
 
 
Gynäkologischer Notdienst und Geburtshilfe: 
Balingen - über die Kreisklinik: 07433/9092-0 
 
HNO-ärztlicher Notfalldienst an Wochenenden und Feiertagen in der HNO-Notfallpraxis am 
Universitätsklinikum Tübingen ï HNO-Klinik, Elfriede-Aulhorn-Straße 5, Gebäude 600, 
Tübingen 
 
Öffnungszeiten der Notfallpraxis: 
Samstag, Sonntag und Feiertag von 8 ï 20 Uhr. 
Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis kommen. 
 
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Der Bereitschaftsdienst dauert von Samstag 8.00 bis Montag 8.00 Uhr. An Feiertagen und 
Brückentagen dauert der Dienst von 8.00 bis 8.00 Uhr des folgenden Tages. 
 
Der zahnärztliche Notfalldienst für den Zollernalbkreis an den Wochenenden und an den 
Feiertagen ist unter folgender einheitlicher Notdienst-Nummer erreichbar: 
01805/911 690 (0,14 ú/min) 
  

Feuerwehr und Rettungsleitstelle Zollernalb 

Notruf / Notdienste 

Ärztliche Bereitschaftsdienste 

Fachärztlicher Notdienst 

http://www.giftberatung.de/


 

 
 
 
Die Telefonnummer des jeweiligen tierärztlichen Notdienstes erfahren Sie über den 
Anrufbeantworter Ihres Tierarztes. 
 
 
 
 
www.aponet.de 
kostenfreie Rufnummer Festnetz: 0800 00 22 8 33 
Rufnummer für Mobiltelefone (Kosten max. 69ct/Min): 22 8 33 
 
Der Apothekennotdienst gilt außerhalb der üblichen Öffnungszeiten und zwar werktags von 
18.30 Uhr bis 8.30 Uhr des folgenden Tages, samstags von 12.30 Uhr bis 8.30 Uhr des 
folgenden Tages, sonntags sowie an Feiertagen von 8.30 bis 8.30 Uhr des folgenden Tages. 
 
 
 
 
Kinder- und Jugendtelefon des Kinderschutzbundes 
Tel. 0800 - 111 0 333 
Die Nummer gegen Kummer - kostenlos und anonym 
 
Ökumenische Telefon-Seelsorge - Tag und Nacht - kostenfrei 
Tel. (0 800) 111 0 111 
Tel. (0 800) 111 0 222 
 
Sozialstation St. Fidelis Bisingen-Haigerloch e.V. 
Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr 
Telefon: 07474 /2636.Sprechzeiten finden nach telefonischer Vereinbarung statt. 
Rufbereitschaft in dringenden pflegerischen Angelegenheiten Telefon: 0175/5222113 
 
Betreuungsverein SKM Zollern 
SKM Zollern, Gutleuthausstraße 8, 72379 Hechingen 
Montag bis Freitag 08:30 bis 12:30 Uhr und nach Vereinbarung 
Telefon: 07471/933240 
 
 
 
 
Stromversorgung EnBW 
Telefon: 0800/3629-477 
 
Wasserversorgung 
Raible Wassertechnik 
Telefon: 07433/2701942 
 
Kabelfernsehen 
Unitymedia GmbH 
Tel. (0800) 88 88 112 
Fax. (0800) 88 88 115 
https://kabel.vodafone.de/hilfe_und_service/stoerungshilfe 
 
zollernalb-data GmbH 
Tel. (07433) 9989 5899 
Fax: (07433) 9989 585898 
service@zollernalbdata.de 
  

Störungen 

Seelsorge / Pflegedienste 

Apotheken Notdienst 

Tierärztlicher Notdienst 

http://www.aponet.de/
https://kabel.vodafone.de/hilfe_und_service/stoerungshilfe
mailto:service@zollernalbdata.de


 

 
 
 
 

Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss 

(Gutachterausschussgebührensatzung) 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2 und 12 
des Kommunalabgabengesetzes (KAG) hat der gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Hechingen, Jungingen und Rangendingen am 10.10.2022 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

§ 1 Aufhebung der Satzung 
Die Gutachterausschussgebührensatzung vom 31.05.1994, Änderung vom 18.12.2001 wird 
aufgehoben. 
 

§ 2 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer letzten öffentlichen Bekanntmachung, frühestens jedoch 
mit Inkrafttreten der Gutachterausschussgebührensatzung der Stadt Hechingen, in Kraft. 
 
 
Hechingen, den 10.10.2022 
 
Gez. 
 
Philipp Hahn 
Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft 
 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder 
von aufgrund der Gemeindeordnung erlassener Verfahrensvorschriften beim 
Zustandekommen einer Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
Verletzungen begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
 

Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den 

Gemeinsamen Gutachterausschuss Hohenzollern 
(Gutachterausschussgebührensatzung) 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 
2000 (GBl. 2000, S. 581 ber. S. 698), in der jeweils gültigen Fassung, in Verbindung mit den 
§§ 2 und 12 des Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 17. März 2005 (GBl. 2005, 
S. 206), in der jeweils gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Stadt Hechingen am 
06.10.2022 f¿r den Geltungsbereich des ĂGemeinsamen Gutachterausschuss Hohenzollernñ 
folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 Gebührenpflicht 
(1) Die Stadt Hechingen erhebt für die Erstattung von Gutachten durch den Gemeinsamen 

Gutachterausschuss Hohenzollern Gebühren. 
  

Öffentliche Bekanntmachung 



 

(2) Für Amtshandlungen der Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses 
Hohenzollern, insbesondere für Auskünfte aus der Kaufpreissammlung und zu den 
Bodenrichtwerten, für die Ableitung wesentlicher Daten für die Wertermittlung und Auskünfte 
über die ermittelten wesentlichen Daten werden Gebühren nach den Vorschriften der 
Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hechingen erhoben. 
 

§ 2 Gebührenschuldner, Haftung 
(1) Gebührenschuldner ist, wer die Erstattung des Gutachtens veranlasst oder in wessen 

Interesse sie vorgenommen wird. 
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
(3) Neben dem Gebührenschuldner haftet, wer die Gebührenschuld durch schriftliche 

Erklärung gegenüber dem Gemeinsamen Gutachterausschuss Hohenzollern 
übernommen hat; dies gilt auch für denjenigen, der für die Gebührenschuld eines anderen 
kraft Gesetzes haftet. 

 
§ 3 Gebührenmaßstab 

(1) Die Gebühren werden vorbehaltlich des Absatzes 5 nach dem ermittelten Wert der 
Sachen und Rechte bezogen auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Wertermittlung 
erhoben. 

(2) Sind im Rahmen eines Wertermittlungsauftrags mehrere Sachen und/oder Rechte, die 
sich auf ein Grundstück oder ein grundstücksgleiches Recht beziehen, zu bewerten, so 
ist die Gebühr aus der Summe der maßgeblichen Werte der einzelnen Sachen und/oder 
Rechte zu berechnen. 
Gleiches gilt, wenn mehrere gleichartig bebaute oder gleichartig unbebaute Grundstücke 
zu bewerten sind. 
Gleiches gilt auch für Wertminderungen (wie z.B. Abbruchkosten, Altlasten).  
Sind im Rahmen eines Wertermittlungsauftrags in einem Gebäude mehrere Eigentums-
wohnungen zu bewerten, so wird für die Eigentumswohnung mit dem höchsten Ver-
kehrswert nach Abs. 1 die volle Gebühr erhoben. Für die weiteren Wertermittlungen 
ermäßigt sich die Gebühr um 20 %.  

(3) Sind Wertermittlungen für Sachen oder Rechte auf unterschiedliche Stichtage 
durchzuführen, so ist für jeden Stichtag eine Gebühr zu berechnen. 
Für den höchsten Verkehrswert nach Abs. 1 wird die volle Gebühr erhoben. 
Für alle anderen Verkehrswerte wird der halbe Wert nach Abs. 1 zu Grunde gelegt.  
Sind die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse antragsgemäß unverändert, ist hierfür 
ein Viertel des Wertes nach Absatz 1 zu Grunde zu legen. 

(4) Wird der Wert eines Miteigentumsanteils ermittelt, der nicht mit Sondereigentum nach 
dem Wohnungseigentumsgesetz verbunden ist, so wird die Gebühr aus dem Wert des 
gesamten Grundstücks berechnet. 

(5) Für folgende Leistungen werden Gebühren gemäß dem Justizvergütungs- und -
entschädigungsgesetz (JVEG) in der jeweils gültigen Fassung erhoben: 
- für die Ermittlung besonderer Bodenrichtwerte (§ 196 Abs. 1 Satz 7 BauGB) 
- für die Erstattung von Gutachten nach § 5 Abs. 2 des Bundeskleingartengesetzes in 

der jeweils gültigen Fassung, [ortsübliche Pacht]  
- für vom Antragsteller nach Abschluss der Wertermittlung veranlasste Erörterung von 

seinen Gegenvorstellungen, wenn diese keine Auswirkungen auf die Wertaussage des 
Gutachtens haben 

- für zusätzlichen Aufwand (wie z. B. zusätzliche Besprechungen auf Veranlassung des 
Antragstellers, zusätzliche Ausarbeitung auf Verlangen des Antragstellers, zusätzlicher 
Ortstermin)  

 
§ 4 Gebührenhöhe 

(1) Bei der Wertermittlung von Sachen und Rechten beträgt die Gebühr bei einem Wert 
bis 25.000 ú ................................................................ 430 ú 
bis 100 000 ú .............................................................. 430 ú 
zzgl. 0,86% aus dem Betrag ¿ber 25.000 ú 
bis 250 000 ú  .......................................................... 1.075 ú 
zzgl. 0,537% aus dem Betrag ¿ber 100 000 ú 

  



 

bis 500.000 ú ........................................................... 1.881 ú 
zzgl. 0,28 % aus dem Betrag ¿ber 250 000 ú 
bis 5 Mio. ú .............................................................. 2.581 ú 
zzgl. 0,129 % aus dem Betrag ¿ber 500.000 ú 
über 5 Mio. ú ........................................................... 8.386 ú 
zzgl. 0,086 % aus dem Betrag ¿ber 5 Mio. ú 

(2) Wenn dieselben Sachen und/oder Rechte innerhalb von drei Jahren erneut zu bewerten 
sind, ohne dass sich die tatsächlichen Verhältnisse geändert haben, ermäßigt sich die 
Gebühr um 30%. 

(3) Soweit die Leistungen aus dem privatwirtschaftlichen Bereich (Bsp. Erstellung von 
Gutachten), die den in dieser Satzung festgelegten Gebühren zugrunde liegen, 
umsatzsteuerpflichtig sind, tritt zu diesen noch die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich 
festgelegten Höhe hinzu. Leistungen aus dem hoheitlich tätigen Bereich unterliegen nicht 
der Umsatzsteuer. 

(5) In den Gebühren ist eine Ausfertigung des Gutachtens für den Antragsteller enthalten. Ist 
der Antragsteller nicht Eigentümer oder Teil der Eigentümergemeinschaft, erhält der 
Eigentümer oder jeder der Miteigentümer der Eigentümergemeinschaft eine weitere 
Ausfertigung.  
Für jede weitere Ausfertigung bzw. jeden weiteren Auszug aus der Wertermittlung, auch 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften, werden Gebühren nach der 
Verwaltungsgebührenordnung der Stadt Hechingen berechnet. 

 
§ 5 Änderung, Rücknahme eines Antrages 

(1) Ändert der Antragsteller während der Bearbeitung des Gutachtens den Gutachtenauftrag 
(z.B. Änderung des Wertermittlungsstichtages, Änderung des 
Wertermittlungsgegenstandes), so wird der hierdurch veranlasste Mehraufwand nach 
Stunden gemäß Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) in der jeweils 
gültigen Fassung zusätzlich zur Gebühr nach § 4 Absatz 1 abgerechnet. 

(2) Wird ein Antrag auf Erstellung eines Gutachtens zurückgenommen, bevor der 
Gemeinsame Gutachterausschuss Hohenzollern einen Beschluss über den Wert des 
Gegenstandes gefasst hat, so wird eine Gebühr nach dem Bearbeitungsstand von bis zu 
90 % der vollen Gebühr erhoben. 

Wird ein Antrag erst nach dem Beschluss zurückgenommen, so entsteht die volle Gebühr. 
 

§ 6 Besondere Sachverständige, erhöhte Auslagen 
(1) Werden mit Zustimmung des Antragstellers besondere Sachverständige (z.B. 

Sachverständige für Schäden an Gebäuden, für Altlasten) bei der Wertermittlung 
zugezogen, so hat der Gebührenschuldner die hierdurch entstehenden Auslagen neben 
den Gebühren nach dieser Satzung zu entrichten. 

(2) Entstandene Auslagen (z.B. für Flurkartenauszüge, Grundbuchauszüge, o.ä.) sind neben 
der Gebühr zu erstatten. 

(3) Für die Erstattung von Auslagen sind die für die Gebühren geltenden Vorschriften 
entsprechend anzuwenden. 

 
§ 7 Entstehung und Fälligkeit 

Die Gebühr entsteht mit der Beendigung der Wertermittlung, in den Fällen des § 5 mit der 
Rücknahme oder Änderung des Antrags. Die Gebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheides fällig. 
 

§ 8 Übergangsbestimmungen 
Für Leistungen, die vor Inkrafttreten dieser Satzung beantragt wurden, gilt die bisherige 
Gebührensatzung. 
 

§ 9 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tag nach der letzten öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Gutachterausschussgebührensatzung der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Hechingen, Jungingen, Rangendingen vom 31.05.1994, geändert am 18.12.2001 außer Kraft. 
  



 

Hechingen, 10.10.2022 
 
gez. 
 
Philipp Hahn 
Bürgermeister 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder 
von aufgrund der Gemeindeordnung erlassener Verfahrensvorschriften beim 
Zustandekommen einer Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
Verletzungen begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der 
Stadt Hechingen geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
 
 
 

Satzung zur Änderung der Erstreckungssatzung auf das Gebiet der Gemeinden 
Bisingen, Burladingen, Grosselfingen und Haigerloch 

(Erstreckungssatzung ĂGemeinsamer Gutachterausschuss Hohenzollernñ) 
 
Aufgrund des § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) vom 24. Juli 2000 in der 
jeweils gültigen Fassung, in der Verbindung mit § 26 des Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit (GKZ) vom 16. September 1974 in der jeweils gültigen Fassung sowie in 
Verbindung mit § 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 17. März 2005 in der jeweils 
gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Hechingen am 06.10.2022 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderung der Erstreckungssatzung vom 21.01.2021 

 
§ 1 

Erstreckung 
 
Die ĂSatzung ¿ber die Erhebung von Geb¿hren f¿r die Erstattung von Gutachten durch den 
Gemeinsamen Gutachterausschuss Hohenzollern (Gutachterausschussgeb¿hrensatzung)ñ 
der Stadt Hechingen in ihrer jeweils gültigen Fassung erstreckt sich auf das Gemeindegebiet 
der Gemeinden Bisingen, Burladingen, Grosselfingen, Haigerloch, Jungingen und 
Rangendingen. 
Für die Tätigkeiten des Gemeinsamen Gutachterausschusses Hohenzollern bei der Stadt 
Hechingen erstreckt sich die ĂSatzung ¿ber die Erhebung von Geb¿hren f¿r ºffentliche 
Leistungen (Verwaltungsgeb¿hrensatzung)ñ der Stadt Hechingen in ihrer jeweils g¿ltigen 
Fassung auch auf das Gemeindegebiet der Gemeinden Bisingen, Burladingen, Grosselfingen 
und Haigerloch. 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten und Gültigkeit 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer letzten öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 



 

begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Hechingen, den 10.10.2022 
 
gez. 
 
Philipp Hahn 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 

 
Wichtiger Hinweis 

 
Die Meldungen über Sabotage an den Signalanlagen und den Absperrungen der 
Baustellenabsicherung im Bereich Ortsdurchfahrt Grosselfingen in der Bisinger Straße und 
Bruderschaftsstraße (L 391) häufen sich. 
 
Die Gemeinde weist aus diesem Grund darauf hin, dass die Beschädigungen zur Anzeige 
gebracht werden. 
 

 
 
 

Nachrichtenblatt 
 
Das nächste Nachrichtenblatt erscheint am Freitag, den 28. Oktober 2022. 
 
Redaktionsschluss ist Mittwoch, der 26.10.2022 um 15:00 Uhr. Später eingehende Meldungen 
werden nicht mehr berücksichtigt. 
 
 
 

Öffnungszeiten des Rathauses 
 
Montag bis Mittwoch, Freitag 07:45 bis 11:15 Uhr 
Mittwochnachmittag 15:00 bis 18:00 Uhr 
und nach Terminvereinbarung 
 
Bitte beachten Sie die weiterhin geltende Maskenpflicht im Rathaus (FFP2- oder OP-
Maske) 
 
 
 

Verkehrsbeeinträchtigungen 
 
Bereich Ortsdurchfahrt Grosselfingen 
 
In der Zeit vom 10.10.2022 bis 30.11.2022 kommt es im Bereich Ortsdurchfahrt Grosselfingen 
in der Bisinger Straße und Bruderschaftsstraße (L 391) im Streckenabschnitt zwischen dem 
Raichbrunnenweg und der Schreinergasse aufgrund der Fahrbahnsanierung, der Erneuerung 
des Abwasserkanals und der Wasserleitungen durch die Firma Clems Müller zu 
Verkehrsbehinderungen. 
 
Für die Ausführung der Baumaßnahme wird die Straß im betroffenen Streckenabschnitt für 
den Verkehr voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt innerörtlich für beide Fahrtrichtungen über den 

Gemeindenachrichten 



 

Raichbrunnenweg, Beundweg und Schreinergasse. An der Einmündung Bruderschaftsstraße 
/ Schreinergasse wird zeitweise eine halbseitige Sperrung erforderlich. Die Verkehrsregelung 
erfolgt während dieser Zeiten durch eine Lichtsignalanlage. 
 
Wir bitten die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis. 
 

 
 
 
Bereich Marktplatz 
 
In der Zeit vom 29.08.2022 bis 31.10.2022 kommt es im Bereich Marktplatz aufgrund der 
Erneuerung von Hausstromanschlüssen durch die Firma LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG 
zu Verkehrsbehinderungen. 
 
Eine Vollsperrung des betroffenen Bereichs kann über mehrere Tage kann nicht vermieden 
werden. 
 
Wir bitten die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis. 

 
 
Bereich Schmiedegasse 19 
 
In der Zeit vom 29.08.2022 bis 25.12.2022 kommt es im Bereich Schmiedegasse 19 aufgrund 
von Rohbauarbeiten mit Kranstellung durch die Firma Sieber Bauunternehmung GmbH zu 
Verkehrsbehinderungen  



 

Eine Teil- und Vollsperrung des betroffenen Bereichs über die gesamte Dauer der 
Baumaßname nicht vermieden werden. 
 
Die Umleitung erfolgt über den Verbindungsweg Schmiedegasse ï Bubenhofenweg 
 

 
Wir bitten die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis. 
 
Ihr Ortsbauamt 
 
 
 

Einladung zum Herbstmarkt 
 
Am kommenden Montag, den 24. Oktober 2022 findet auf dem Marktplatz unser 
traditioneller Herbstmarkt statt, zu dem wir Sie, liebe Grosselfingerinnen und Grosselfinger, 
recht herzlich einladen. 
 
Zahlreiche Markthändler haben sich bei der Gemeindeverwaltung angemeldet, sodass Sie 
mit einem vielfältigen Angebot rechnen können. Es hat sich auch ein Imbisswagen 
angemeldet, somit wird auch Ihr leibliches Wohl nicht zu kurz kommen. 
 
Aufgrund der noch anhaltenden Situation bezüglich der Ausbreitung des Corona-Virus ist die 
Beachtung des Infektionsschutzes nicht zu vernachlässigen. Wir bitten Sie daher beim 
Besuch des Marktes die allgemein geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften 
einzuhalten. 
 

- Einhaltung der Abstandsregeln 

- Gründliches Händewaschen vor und nach dem Marktbesuch 

- Desinfizieren der Hände 

- Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung während des 
Durchstöberns des Marktes, vor allem, wenn der Abstand 
nicht eingehalten werden kann. 

 
Liebe Marktbesucher/-innen, 
bitte unterstützen Sie die langjährige Tradition des Grosselfinger Marktes auch in diesen 
schwierigen Zeiten. Der Aufwand für die Marktbeschicker ist unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften des Landes groß. Bitte unterstützen Sie diese Mühe. 
 
Ihr 
Friedrich Hubert Dieringer 
Bürgermeister  



 

Das Forstrevier informiert: 
 

Deckreisigverkauf 
 
Für Grosselfingen 
 
Termin: Mittwoch, den 26.10.2022 
Uhrzeit: 17.10 - 17.30 Uhr 
Ort: Marktplatz Grosselfingen 
 
Angeboten werden: 
 

¶ Weißtanne: 10,00 ú pro Bund 

¶ Nordmannstanne: 10,00 ú pro Bund  
 
evtl. zuz¿glich 7;00ú f¿r die Zufahrt 
 
Forstrevier Bisingen 
Wilhelm Grundler 
 
 
 

Fundamt 
 
Das Fundbüro informiert: 
 
Fundsachen 
Auf dem Fundbüro wurden im Laufe des Jahres folgende Gegenstände abgegeben und noch 
nicht von ihren Besitzern abgeholt: 
 

¶ diverse Schlüssel 

¶ ein grauer Rucksack 

¶ ein Türöffner- und/oder Stempelchip an Schlüsselband 

¶ ein Headset 

¶ Mobiltelefon und Smartphones 

¶ ein Roller (Cityroller) 

¶ Regenschirm 

¶ 1 Fahrradhelm 

¶ Armbanduhren 

¶ Garagenöffner 
 
Die Verlierer können sich im Bürgerbüro melden. 
 
 
 
 
Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten 
 
 
Schützenverein 
 
21.10.2022 Training ab 18:00 Uhr 
23.10.2022 Frühschoppen 10:00 bis 12:00 Uhr 
  

Termine 



 

Jugendfeuerwehr Grosselfingen 
 
24.10.2022 Übungsdienst 
07.11.2022 Übungsdienst 
 
 
Gemeinde Grosselfingen 
 
24.10.2022 Herbstmarkt 
 
 
 

Abfallkalender 
 
Abfuhr Restmüll- und Biotonne und 
Abfuhr Restmüll-Tonne 1100 l 
Montag, 24. Oktober 2022 
 
Altpapier 
Mittwoch, 26. Oktober 2022 
 
Grünabfall-Abfuhr 
Kostenlose Annahme von Hecken- und Strauchschnitt bis 2m² ganzjährig 
auf den Deponien Albstadt, Balingen und Hechingen. 
 
Kühlgeräte und Bildschirmgeräte (Monitore, Fernseher) bis max. 50 Kg 
Freitag, den 21. Oktober 2022 
Es werden nur angemeldete Geräte mitgenommen! 
 
Kühlgeräte, Fernseher und Monitore können Sie zu den normalen Öffnungszeiten auf der 
Kreismülldeponie Hechingen abgeben. 
 
Öffnungszeiten Wertstoffzentrum Bisingen, Hechinger Straße 79 
Donnerstag 16:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr 
Samstag 09:00 bis 12:00 Uhr 
 
Treten Probleme bei der Müllentleerung auf oder haben Sie sonstige Fragen in Sachen 
Müllabfuhr, dann wenden Sie sich direkt an die Abfallberatung beim Landratsamt 
Zollernalbkreis, Telefon 07433/92-1381 oder 92-1371. 
 
 
 
 
 
Ausführliche Informationen zum neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) und zum Impfen im 
Zollernalbkreis erhalten Sie auf den Internetseiten des Landrastsamtes Zollernalbkreis. 
 

www.zollernalbkreis.de 
  

Informationen zu COVID-19 im Zollernalbkreis 

http://www.zollernalbkreis.de/

